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Informationen 

 

 

 

Ansprache der Schulleiterin 
Sehr geehrte Elternschaft,  

am Montag beginnt nun der erste offizielle Schultag für mich an der Schule Ihrer Kinder. 
Vor den Ferien hatte ich bereits Gelegenheiten, phasenweise Einblicke in das Schulleben 
zu erhalten. Ich habe bereits viel Hilfsbereitschaft und kollegiale Unterstützung beobach-
ten können und eine angenehme Schülerschaft. Während der WLAN-Begehung im Januar 
bekam ich nebenbei Einsichten in die Unterrichtsräume und habe durchweg positives Un-
terrichtsklima wahrgenommen. Mich begleitet daher eine positive Grundstimmung bei 
der Aufnahme meiner Arbeit. Es ergeben sich mit Sicherheit in den nächsten Monaten 
einige Gelegenheiten, bei denen Sie mich kennenlernen können.  

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Anregungen an die entsprechenden Lehrkräfte und 
im Bedarfsfall anschließend an die Klassenleitungen. Sie können mich bei sehr wichtigen 
Anliegen über Iserv erreichen (per Mail). 

Infobriefe werden im Bedarfsfall erscheinen und Sie zuverlässig über Neuigkeiten und Ter-
mine informieren. Bitte lesen Sie diese sorgfältig. Die Verteilung erfolgt über die Eltern-
sprecher.   

 

 

 

 

Corona-Tests 

 

 

 

 

 

 

 

Präsenzpflicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Neuigkeiten 
Des Weiteren hoffe ich, dass Sie und Ihre Kinder die Winterferien zum Durchatmen und 
Erholen nutzen konnten. Ich freue mich, Ihre Kinder in der Schule begrüßen zu können. 
Damit Sie Ihre Kinder mit gutem Gefühl in die Schulen schicken können, gibt es ein um-
fangreiches Testkonzept. Alle Schüler und Schülerinnen werden in den ersten beiden Wo-
chen täglich getestet. Einen Test haben Sie vor den Ferien bekommen, welchen Sie bitte 
heute Abend benutzen. Über die Einstufung der Schule wird weiterhin wöchentlich von 
den Gesundheitsämtern entschieden.  

Falls Sie von der Aussetzung der Präsenzpflicht für Ihr Kind Gebrauch machen, beachten 
Sie bitte folgendes: Die Präsenzpflicht ist vorerst bis Ende Februar ausgesetzt.  

1. In einem formlosen Schreiben teilen Sie uns bitte schriftlich spätestens am Beginn des 
Schultages, ab dem von der Aussetzung Gebrauch gemacht werden soll, bis 07.30 Uhr mit, 
wenn Sie für Ihr Kind diese Aussetzung in Anspruch nehmen und für welchen Zeitraum. 
Der Aussetzungszeitraum muss mindestens eine Schulwoche umfassen. Eine tage –oder 
gar stundenweise Inanspruchnahme ist damit nicht tendiert und widerspricht dem Zweck. 
Das freiwillige Fernbleiben gilt als entschuldigte Fehlzeit und wird auf dem Zeugnis separat 
dokumentiert („… hat vom ... bis... von der Option der Nichtteilnahme am Präsenzunter-
richt Gebrauch gemacht“). 

2. Aufgaben, die von der Schule gestellt werden, müssen erledigt werden. Auch haben sich 
die SchülerInnen proaktiv über Unterrichtsinhalte und erteilte Aufgaben zu informieren, 
die damit Gegenstand von Leistungsüberprüfungen sein können. Es besteht kein Anspruch 
auf schulisch angeleitetes Lernen zu Hause. 

3. Die Leistungsbewertung erfolgt weiterhin. Wird eine Klassenarbeit (7-10) entschuldigt 
versäumt, so besteht die Möglichkeit des Nachschreibens. Bei weiterem entschuldigtem 
Fehlen ist eine Notenbildung möglich, sofern alternative schriftliche sowie mündliche und 
sonstige Leistungen vorliegen. Bitte beachten Sie, dass für die Schulabschlüsse (Kl.9/ebbR 
und Kl.10/MSA) Noten in allen Fächern unabdingbar sind. 

4. Für die Oberstufe gilt Folgendes: Klausuren müssen in Präsenz geschrieben werden, da 
sie elementarer Teil der Noten sind. Gleiches gilt für den allgemeinen Teil. Werden Leis-
tungen nicht erbracht, unabhängig davon, ob entschuldigt oder unentschuldigt, kann 
keine Benotung erfolgen, so zieht dies in der 11.Klasse einen Rücktritt und in der 12. Klasse 
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Corona - Positiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Nichtzulassung zum Abitur nach sich. Bitte beachten Sie, dass für die 12.Klasse am 
05.04. 2022 das letzte Kurshalbjahr endet. 

5. Prüfungen sind ebenfalls von der Aussetzung der Präsenzpflicht ausgenommen.  

Es ist inzwischen mehrfach untersucht und belegt, dass die Schulen für unsere SchülerIn-
nen ein wichtiger Ort nicht nur zum Lernen, sondern gerade auch für soziale Beziehungen 
und ihre emotional-soziale Entwicklung sind. Daher ist eine Teilnahme am Präsenzunter-
richt von großer Bedeutung.  

 

Im Folgenden stelle ich Ihnen die aktuellen Verfahren bei positiven Testergebnissen vor:   

1. Schüler/in testet sich in der Schule, Schnelltest ist positiv: 

- betroffene/r Schüler/in geht in Isolation und bekommt von der Schule ein Schreiben zum 
positiven Schnelltest, die Eltern lassen über ein Testzentrum einen PCR-Schnelltest ma-
chen 

- K1-Personen in der Schule werden an 5 aufeinanderfolgenden Tagen täglich in der Schule 
getestet 

Die Schule erstellt eine Liste mit den Namen, Klassen sowie Testtag der jeweils positiv ge-
testeten Schüler/innen und bewahrt diese in der Schule auf. Es erfolgt keine Meldung an 
das Gesundheitsamt. 

2.  Schüler/in testet sich im häuslichen Bereich positiv: 

- Schüler/in geht in Isolation, Eltern lassen einen PCR-Test für das Kind machen und infor-
mieren die Schule 

- die Schule stellt keine Bescheinigung aus, notiert aber den Namen, die Klasse und den 
Testtag des positiv im häuslichen Bereiches getesteten Kindes zwecks ggf. später notwen-
diger Klärung von K 1 -Fällen 

- Schule (z.B. Klassenlehrer/in) stellt die K1 Personen in der Schule fest (rückwirkend 2 
Tage vor Test), die jeweils wieder an 5 aufeinanderfolgenden Tagen täglich in der Schule 
getestet werden. Es erfolgt keine Meldung an das Gesundheitsamt.  

 

Hausordnung 

Bei der Sichtung der Hausordnung ist mir das Ablaufdatum aufgefallen. Die Hausordnung 
des AvH war nur bis zum Januar 2022 gültig. Ich setzte die Hausordnung mit sofortiger 
Wirkung bis zum Beginn des nächsten Schuljahres (bis September 2022) wieder in Kraft.  

 

 

 

Studienkompass 

Interessantes 
Seit 2007 unterstützt das gemeinnützige Förderprogramm Studienkompass der Stiftung 
der Deutschen Wirtschaft bundesweit junge Menschen aus Familien ohne akademische 
Erfahrung dabei, ihre Potenziale zu entdecken und nach dem Abitur einen individuell pas-
senden Bildungsweg zu finden. Die Teilnehmenden werden am Übergang von der Schule 
ins Studium oder in die Ausbildung drei Jahre lang intensiv begleitet und unterstützt. Da-
mit leistet der Studienkompass einen wichtigen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit. 
Die Studienkompass-Förderung beginnt zwei Jahre vor dem Abitur, begleitet den Über-
gang von der Schule zur Hochschule oder in die Ausbildung und endet nach dem ersten 
Studien- oder Ausbildungsjahr. Sie ist für die Teilnehmenden komplett kostenfrei. Ziel-
gruppe: Schüler/innen, die 2024 das (Fach-)Abitur erlangen und deren Eltern nicht stu-
diert haben. Vom 10. Januar bis zum 20. März 2022 ist eine Bewerbung über www.studi-
enkompass.de/bewerbung möglich.  
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Termine nächste Woche: Woche KW 6 

Mo 07.02.22 ganztägig Klasse 10.3 - Wandertag  

Di 08.02.2022  10. Klassen - Ausgabe Laufbahnformulare 

Do 10.02.2022 

Bis 15 Uhr  10. Klassen – Abgabe der Exposés an die Klassenleitung 

18 Uhr 

Infoveranstaltung Kursphase online, Link wurde durch Frau Weiland versendet 

Bitte mindestens 10 min vor Beginn Schreibutensilien, evtl. Fragen,.. bereitlegen und 
Technik prüfen. 

 

Termine übernächste Woche: Termine KW 7 

15.02 – 23.02.22  8:00 – 15:00 Uhr Anmeldezeitraum neue 7. Klassen 

Mo 14.02.22 ganztägig 10 Klassen – Technikcheck, vorherige Absprache notwendig 

Do 17.02.2022  Elternsprechtag 7 – 12, Terminvereinbarung mit den Lehrkräften vorab notwendig 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche der Schulgemeinschaft einen guten Start nach den Winterferien ferner eine konstruktive und erfül-

lende Zusammenarbeit,  

 

Ihre neue Schulleiterin,  

 

 

 

 

Katrin Oestreich.  


